
Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Der Stadtrat beschließt die Konzeption für eine weitestgehend autofreie Altstadt.  
Die Verwaltung wird gebeten, die in der Sachdarstellung aufgeführten Maßnahmen im 
übertragenen Wirkungskreis schrittweise umzusetzen.  
Für Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Stadtrats wird die Verwaltung beauftragt, die zur 
Umsetzung notwendigen Planungen dem Stadtrat im Zuge der Umsetzung der Konzeption zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
 


